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AnstellungvonHilfslehrern inWien.
In der heutigen Sitzung der Wiener Landesregierung ist ein

Gesetzentwurf über die Aufnahme von Lehrpersonen zur aushilfsweisen Ver¬

wendungin öffentlichenVolksschulenin Wien(Hilfslehrer )eingebracht
worden .Die Vorlage ermöglicht die Heranbildung eines geeignetenNachwuch¬
ses für den öffentlichen Schuldienst und verfolgt den Zweck ,Lehramtsan¬

wärterndie notwendigeAusbildungunddie für die AblegungderLehrbefähi¬
n17

gungsprüfung vorgeschriebene Praxis zu vermitteln .Durch denGesetzenwurf
wird der in der gegenwärtigen Zeit immer stärker auftretenden Forderung
nach Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für die Jugend Rechnunggetragen .

NachdemGesetzentwurfkönnenLehrpersonen ,die dieallge¬
meinen und besonderen Erfordernisse für die Anstellung imöffentlichen
Schuldiensterfüllen ,als Hilfslehrer ( Hilfslehrerinnen )angestelltwerden.
DasDienstverhältnisist mit zweiJahrenbefristet undkannausnahmsweise
verlängert werden .Für die Hilfslehrer ist eine monatlicheEntschädigung
von hundertzwanzigSchilling festgesetzt .Schliesslich trifft dieGesetzes¬
vorlage Bestimmungenüber die Anrechnungder Dienstzeit als Hilfslehrer .

Weitersist vonder WienerLandesregierungdieVerlängerungderWirksamkeitdesLehrerabbaugesetzesfürdasJahr1934beschlossenwor¬
den .
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